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EEG 2016: ZDS fordert Ver-
zicht auf restriktiven Netz-
ausbau und Verbesserun-
gen für Landstrom und 
Kraftwerkschiffe 

Der Zentralverband der deutschen Seehafen-

betriebe (ZDS) hat im Rahmen der Verbände-

anhörung zum Entwurf des EEG 2016 gegen-

über dem Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie eine Stellungnahme abgegeben. 

Darin fordert der ZDS 

- den Verzicht auf eine restriktive Men-

gensteuerung im Bereich Offshore 

Wind 

- zusätzliche Personalkapazitäten für 

den Systemwechsel zum Ausschrei-

bungsverfahren und 

- die Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen für Landstrom und Kraftwerk-

schiffe („power bargen“). 

Nach Auffassung des ZDS darf der vorgese-

hene Systemwechsel in ein Ausschreibungs-

modell zur wettbewerblichen Vergütungsfestle-

gung nicht durch zusätzliche Einschnitte beim 

Ausbauvolumen belastet werden. Die ohnehin 

bestehenden Planungsunsicherheiten seitens 

der Projektträger und Planer sollten nicht noch 

zusätzlich verstärkt werden. Durch die Offs-

hore-Windenergie könnten sich Produktions-

standorte, Offshore-Basishäfen und Zulieferin-

dustrie nachhaltig etablieren. Offshore‐

Windenergie Projekte müssten daher mit einer 

Kapazität von jährlich mindestens 900 MW re-

alisiert werden. 

Der Netzausbau auf See und Land sollte so 

schnell wie möglich forciert und optimiert wer-

den. Daher müssten im Wege der Voraus-

schau zusätzlich die Personalkapazitäten in-

nerhalb des BSH aufgestockt werden, um für 

die neuen Aufgaben innerhalb des system-

wechselbasierten Ausschreibungsverfahrens 

entsprechend aufgestellt zu sein. 

Aus Sicht des ZDS bietet sich das derzeitige 

Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des 

EEG auch dafür an, die Verbesserung der Rah-

menbedingungen für Landstrom und Kraft-

werkschiffe durch eine Beseitigung des beste-

henden Anspruchs auf Zahlung der EEG-

Umlage (63,54 € / MwSt.) vorzunehmen. 

Mit dem Einsatz von Landstromanlagen ließen 

sich Schwefeldioxid- und Stickstoffbelastungen 

erheblich reduzieren, bei der Stromeinspei-

sung in das Versorgungsnetz der Schiffe durch 

Kraftwerkschiffe würden keine Partikel- oder 

Schwefeldioxide ausgestoßen, nur sehr we-

nige Stickoxide freigesetzt und bis zu 30 % we-

niger Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen. 

Energiepolitisches Ziel sollte daher sein, diese 

beiden umweltfreundlichen Stromerzeugungs-

varianten wettbewerbsfähig gegenüber der tra-

ditionellen bordseitigen Stromerzeugung durch 

Dieselmotoren während der Liegezeiten von 

Fähr- oder Kreuzfahrtschiffen in den Häfen zu 

machen. 

Angesichts der heutigen Rahmenbedingungen 

und Strompreise ist die Einführung dieser inno-

vativen Stromerzeugungsvarianten jedoch un-

wirtschaftlich. 

http://www.zds-seehaefen.de/wp-content/uploads/2016/05/2016-04-28-ZDS-Stellungnahme-EEG-2016.pdf
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Während der Verbrauch von traditionellem 

bordseitigen Schiffsstrom von jeglichen staatli-

chen Abgaben, Netzentgelten, der EEG- und 

KWK-Umlage befreit ist, fallen bei den umwelt-

freundlichen Stromversorgungsvarianten da-

gegen fiskalische Belastungen an, die auch bei 

der Stromlieferung an Land zu zahlen sind. 

Die derzeit relativ niedrigen Brennstoffkosten 

verschärfen die Wettbewerbssituation zusätz-

lich zu Lasten einer möglichen innovativen und 

umweltfreundlichen Stromversorgung. 

Für den Staat entstünden durch die eingefor-

derte Privilegierung auch praktisch keine Ein-

nahmeausfälle, da aufgrund der – insbeson-

dere bedingt durch die EEG-Umlage – hohen 

Stromkosten in Deutschland bislang kaum von 

diesen umweltfreundlichen Stromversor-

gungsoptionen Gebrauch gemacht wird. 

Eine Befreiung von der EEG-Umlage würde 

wirksame Anreize zur Annahme der umwelt-

freundlichen Stromversorgung in den Häfen 

setzen. Dadurch flössen dem Fiskus bzw. den 

Netzbetreibern zusätzliche Einnahmen in Ge-

stalt von Netzentgelten, KWK-Zuschlägen bzw. 

Umlagen zu, die bisher nicht hätten erzielt wer-

den können. 


